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1.
Gegenstand des Auftrags ist die Tätigkeit des
Visagisten/Hairstylisten/Stylisten/Setbauern
(nachfolgend Künstler) im Rahmen von Foto-
und Filmproduktionen,Events und Veranstaltun-
gen (nachfolgend Werk) zudem vertraglich ver-
einbartenZweck.
Ein Vertragsverhältnis kommtausschließlich zwi-
schen dem Künstler undseinem Auftraggeberzu
Stande.
DieAgenturBasics Berlin GmbH wirdnur
als Vertreterdes Künstlers tätig.Der Auftraggeber
erkenntdiese Bedingungen fürden vorliegenden
Auftrag undzugleich füralle zusätzlichen und zu-
künftigenGeschäfte mitdem Künstleran.

2.
OptionensindReservierungen fürdieTätigkeitdes
Künstlers zueinem festgelegten Termin.DieOption
verfälltsofort,wenn eineFestbuchung durcheinen
Drittenmöglich istundder optionierteTerminauch
nach Rückfrage bei dem Auftraggeber,mitdem
die Optionvereinbart wurde,nicht zueiner festen
Buchung führt.
Eine Festbuchung stellt eine fürden Künstlerund
den Auftraggeber verbindliche Auftragserteilung
dar.Im Falle einerFestbuchung stehtdemKünstler
das vereinbarteHonorarauch danninvollerHöhe
zu,wenn derAuftragaus Gründen,die der Künstler
nicht zuvertreten hat, nicht oder nicht im verein-
barten Umfang durchgeführtwird.
Bei einer ineiner Auftragsbestätigungausdrück-
lich so bezeichneten „Wetterbuchung“, d.h. für
den Fall, dass zwischen den Parteien ausdrück-
lichvereinbart wordenist,dass einAuftragnurbei
schönemWetter durchgeführtwerden kann,kann
der Auftraggeber bis zu24Stunden vor Beginn
des vereinbarten Terminsbei vorhergesagtem
schlechten WetterdenAuftragabsagen,ohne hier-
füran denKünstlerein Honorarzahlenzumüssen,
wobeidas schlechte Wetter,das die Durchführung
des Auftrags unmöglich macht, vom Auftragge-
ber durchVorlage entsprechender Auskünftevon
Wetterdiensten schriftlichnachgewiesen werden
muss.Kosten fürdie Stornierung fürzumZeitpunkt
derAbsage wegen schlechtenWettersbereitsge-
buchte Flüge undHotelssindvomAuftraggeberzu
übernehmen. Ist eine Stornierung nicht möglich,
sind fürFlüge und Hotels angefallene Kosten in
voller HöhevomAuftraggeber zutragen.
Sämtliche Anfragen und Angebote sind an die
Agenturzurichten.Insbesondere haben Buchun-
gen und Honorarverhandlungen sowie Auftrags-
bestätigungen und sonstige organisatorische
Absprachen mit dem Künstler ausschließlich
über dessen Agentur zuerfolgen.Bereits bei der
Buchung bzw.in derAuftragsbestätigungmuss der
Auftraggeber den Vertragspartnerdes Künstlers
nennen undggf.seine Vollmacht,für denVertrags-
partner einen Vertrag abzuschließen, schriftlich
nachweisen.

3.
Der Künstler kann fürhalbe Tage (Filmdreh (Wer-
bung, Kino,TV etc.): 5 Stunden, Fotoshooting: 4
Stunden) oder ganzeTage (Filmdreh (Werbung,
Kino,TV etc.):10Stunden,Fotoshooting: 8Stunden)
gebucht bzw.optioniertwerden.Es werden daher
stets Tages-oder Halbtageshonorare vereinbart.
Pauschalhonorare bedürfender ausdrücklichen
schriftlichen Vereinbarung.Über den gebuchten
Zeitraum hinausgehende Arbeitszeit wirdvorbe-
haltlich 1Stunde pro Arbeitstag zusätzlich nach
Stunden berechnet.Der Stundensatz beträgt 15%
des vereinbarten Tagessatzes bzw.30% des ver-
einbarten Halbtagessatzes. Fallen über die Über-
stunden hinaus zusätzlicheProduktionstage an
oderwirddieDurchführungdes Auftragsverscho-
ben bzw.aus Gründen wiederholt, die nicht vom
Künstler zu vertreten sind, z.B. bei nachträglich
abweichenden Wünschen vomBriefing,schlech-
temWetter,nicht rechtzeitigerBereitstellung von
Produkten,Fehlern imLabor,Nichterscheinen der
Fotomodelle,Reisegepäckverlust etc., steht dem
Künstlerfürdieweitergehenden Leistungen einzu-
sätzliches Honorar,das im Verhältnis zudem ur-
sprünglichfürden Leistungsumfangvereinbarten
Honorar steht, zu.Die Fremd- und Nebenkosten
erhöhensich indiesem Falle nachAufwand.

4.
Ist bei Inlandsreisen eine Anreise am Vortager-
forderlich oder dauert eine Reise zumund vom
Produktionsort proTagmehr als 4Stunden oder
liegt der Produktionsort außerhalb der Bundes-
republikDeutschland,so werden Reisetage nach
zeitlichemAufwandberechnet (Grundlage istdas
Tageshonorar).

5.
Bei einer Festbuchung hatder Auftraggeberan-
fallende Fremd- undNebenkosten (z.B. Material-
kosten,Requisiten, Stylingkosten, ggf.Reise-und
ÜbernachtungskostensowieSpesen beiAufträgen
außerhalbdesWohnortesdes Künstlersnach den
steuerlichen Vorschriften,Servicegebühren etc.)
zu tragen und vorab in vereinbarten Umfang zu
erbringen.Wird der ursprünglich erteilte Auftrag
erweitert, ist der Künstler berechtigt, zusätzlich
von ihm erbrachte Tätigkeit sowie entstandene
Fremd-und Nebenkostengesondert inRechnung
zustellen.

6.
Auf die in Rechnung gestellten Honorare und
sonstigenNebenkosten istdie jeweils gesetzliche
Mehrwertsteuer zuzahlen.DerRechnungsbetrag
ist mit Rechnungsstellung sofort fällig. Skonto
wird nicht gewährt. Die Künstlersozialversiche-
rungsabgabe ist unabhängig davon,ob sie inder
Rechnung gesondert ausgewiesen ist,vomAuf-
traggeber zusätzlich zuentrichten und nicht im
Honorar enthalten.

7.
Der Auftraggeber bzw.ein von ihmBevollmäch-
tigter ist verpflichtet, während des Shootings/
Drehs anwesend zusein und seine Zustimmung
zuder gestalterischen Auffassungdes Künstlers
zugeben. Sofern weder der Auftraggeber selbst
nocheinBevollmächtigter beidemShooting/Dreh
anwesend ist,kanndie künstlerische Gestaltung
des Werkes nichtzueinemspäteren Zeitpunktvom
Auftraggeberabgelehntwerden.In einem solchen
Fall istjedeneueErstellungeinesweiterenWerkes
gesondert zuhonorieren.

8.
Der Künstler ist ausschließlicher Inhaber sämtli-
cher Eigentums-,Urheber-und sonstiger Schutz-
rechte analogenunddigitalenDatenträgernsowie
Zeichnungen etc..Diese Arbeitsprobendes Künst-
lers dürfen ohne vorherige Genehmigung nicht
vervielfältigtundDrittennichtzugänglichgemacht
werden undsind anden Künstlerzurückzugeben.
Ein ZurückbehaltungsrechtandenArbeitsproben
steht demAuftraggeber nicht zu.

9.
Das Honorar des Künstlers deckt nurdie imZeit-
punktdes Vertragsschlusses festgelegten Leis-
tungen undvereinbarten Vertragszwecke ab.Bis
zurvollständigen Bezahlung des Honorars sowie
etwaig entstandener Neben- und Fremdkosten
beimKünstlerist jedwede Nutzungdervertraglich
erbrachten Leistungen des Künstlersunzulässig.
Für sogenannte TestshootingsundLayout-shoo-
tingsgelten folgendeBesonderheiten: Sofern ein
Künstler fürseine Mitwirkungan einemTestshoo-
ting(NutzungnurzurEigenwerbung) keinoder nur
ein zuanderen Zwecken, z.B. zuLayoutzwecken
oder imRahmen einerWerbekampagne verwertet
werden, steht dem Künstler ein zusätzlichesan-
gemessenes Honorar zu.Sofern der Künstleran
einem Layoutshooting mitwirktund er für seine
Mitwirkungnureinübliches Layoutshootinghono-
rar erhalten hat,die während des Shootings her-
gestelltenFotografienetc.allerdings nachträglich
über den Layoutzweckhinausgehend verwertet
werden (z.B. fürden Fall, dass das Layoutfoto im
Rahmen einer Werbekampagne genutzt wird),
steht demKünstlerebenfalls ein angemessenes
Honorarfürseine Mitwirkungzu.Die Angemessen-
heit des Honorars orientiert sich an dem für die
Nutzungüblicherweise gezahlten Künstlerhonorar
und an dem erzieltenVerwertungserlös des Auf-
traggebers.

10.
Es fällt nicht in den Verantwortungs-und Aufga-
benbereich des Künstlers,urheberrechtliche Nut-
zungsrechte fürdie Verwendung vonRequisiten
zu prüfen bzw.entsprechende Nutzungsrechte
einzuholen.Diese Aufgabe hat der Auftraggeber
zuübernehmen.DerAuftraggeber erwirbt,soweit
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nicht anders vereinbart,keinEigentum an denzur
Verfügunggestellten Materialien undRequisiten.

11.
Die aus der Übertragung der Rechte auf Dritte
resultierenden Ansprüche des Auftraggebers
werden bereits jetzt in Höhe der zwischen dem
Künstler und dem Auftraggeber vereinbarten
Honorare sowie etwaig entstehender Honorar-
nebenkosten und sonstigen Entgelte an den
Künstlerabgetreten.Der Auftraggeber istberech-
tigt,die an den Künstler abgetretene Forderung
von Drittenimeigenen Namen fürRechnung des
Künstlers einzuziehen.Er hat den eingezogenen
Betrag innerhalbvonsieben Tagennach Eingang
bei ihman den Künstlerauszuzahlen.

12.
Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die Auf-
rechnungmitvomKünstlerbestrittenen bzw.nicht
rechtskräftigfestgestellten Gegenansprüchen zu
erklären.Der Auftraggeber ist fernernichtberech-
tigt,seine ihm gegen den Künstler zustehenden
Forderungen undRechte an Dritteabzutretenbzw.
zuübertragen.

13.
Bei unberechtigterVerwendung,Weitergabe sowie
sonstiger nicht vereinbarter Nutzungwird vorbe-
haltlichweitererSchadenersatzansprüche einVer-
letzerhonorarinHöhe des fünffachenvereinbarten
Honorars fällig.

14.
DieordentlicheKündigungdes Vertrages(Absage
des Auftrages) ist bei Festbuchungen nicht mög-
lich. Eine Annullierung/Aufhebungdes Vertrages
ist nurmit Einverständnis des Künstlers und voll-
ständiger Zahlung des vereinbarten Honorars
sowie der bis dahin angefallenen Fremd- und
Nebenkosten möglich.Sollte der Künstler seine
Tätigkeitaufgrund einer Krankheit oder von ihm
nicht zuvertretender Umstände nicht erbringen
können,wird derKünstler bzw.seine Agentur sich
nach besten Kräften bemühen,einen adäquaten
Ersatzzu finden.Für eventuell entstehende Zusatz-
kostenoder einen möglichenSchaden haften in
diesem Fall weder derKünstlernoch dieAgentur.

15.
Mit Ausnahme von dem Künstler Dritten zuge-
fügten Personen- und Körperschäden und bei
Schäden,die aus derVerletzungeiner fürdas Ver-
tragsverhältniswesentlichen Hauptleistungspflicht
herrührenhaftetderKünstlerbei derDurchführung
des Auftrags nur fürgrob fahrlässiges oder vor-
sätzliches Handeln. Dies gilt auch für etwaig von
ihmeingeschaltete Erfüllungsgehilfen.

16.
Die Gefahr fürdie Beschädigung oder den zufäl-

ligenUntergang derdurch denKünstlerbereitge-
stelltenMaterialien,Requisiten sowiedes Werkes
geht aufden Auftraggeber über,sobald die zulie-
fernden Materialien,Requisiten sowie Werke an
diedenTransportausführendePerson übergeben
worden sind.Der Künstler haftetnicht fürwährend
des TransportesundderDurchführungdes Auftra-
ges entstandeneSchäden an Requisiten,die ihm
vondemAuftraggeber oder DrittenzurVerfügung
gestelltwerden,sofern diese Schäden nicht auf
grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Handeln
des Künstlers oder etwaig eingeschalteter Erfül-
lungsgehilfen beruhen.Die Requisiten sind vom
Auftraggeber gegen Diebstahl, Beschädigung,
Verlust etc.zuversichern. Ferner hat derAuftrag-
gebereineProduktionsversicherungfürPersonen-
undSachschäden abzuschließen.Geht dasWerk
unter,ohne dass derKünstlerdies zuvertreten hat,
bleibtsein Honoraranspruchdavonunberührt.Das
indieser ZifferGeregelte gilt auch dann,wenn der
Transportvom Künstlerselbst durchgeführt wird.

17.
Der Auftraggeberhat auf seine Gefahr und Kos-
ten die ihmüberreichten Requisiten unverzüglich
nach ihrer Verwendungan den Künstler oder an
dievomAufragnehmerbenanntePerson/Firma zu
übergeben.Geschieht dies nicht,hatderAuftrag-
geberdendadurchmöglicherweiseentstehenden
Schaden zuersetzen.

18.
Der Künstler kannkeine Garantie dahingehend
übernehmen, dass die Requisiten, die sie sich
aus einem sogenannten Requisitencasting, d.h.
der inAuftrag gegebenen Erstellung einer Aus-
wahlvonRequisiten ergeben,zumvorgesehenen
Produktionstermin bzw.Produktionszeitraumauch
tatsächlich verfügbarsind.

19.
Mängelrügen anderLeistungdes Künstlersmuss
der Auftraggeber unverzüglichwährend der lau-
fenden Produktion undunter genauer Bezeich-
nungderMängel geltendmachen.Tuterdies nicht,
so gilt die Leistung als vereinbarungsgemäß er-
bracht,soweit es erkennbare Mängel betrifft.

20.
Der Künstler hat Anspruch darauf, bei der Ver-
wendung seines Werkes bei Testshootingsund
Editorials als Urheber genannt zuwerden.Darü-
ber hinaus ist neben dem Künstler auch die ihn
vertretene Agentur imZusammenhangmit dem
Werk zu nennen.Der Auftraggeber stellt die Um-
setzungdieser Regelungen in seinenVerträgen
mitDrittensicher.Bei Verstoßgegen diese Nen-
nungsverpflichtungen wird bei Testshootingsein
üblicher Tagessatz fällig bzw.ist bei Editorials ein
Aufschlag von 100% auf das vereinbarte Honorar
des Künstlers zuzahlen.

21.
Sämtliche vertraglichenAnsprüche des Auftrag-
gebers gegen den Künstler verjähren innerhalb
eines Jahres ab dem gesetzlichenVerjährungs-
beginn.Unberührt davon bleiben Ansprüche für
Schäden aus der Verletzungdes Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit und Ansprüche
fürSchäden, die auf einergrobfahrlässigenoder
vorsätzlichen Pflichtverletzung beruhen. Im Falle
der Vermietungoder Leihe von Requisiten durch
denKünstlerverjährenmöglicheSchadensersatz-
ansprüche des Auftraggebers bereits innerhalb
vonsechs Monaten.

22.
Der Künstler ist berechtigt,die Fotografien,Filme,
analoge und digitaleDatenträger bzw.Abzügeund
Kopiendavon,für deren Herstellungerseine Tätig-
keit erbracht hat, zurEigenwerbung zunutzen,d.
h.insbesondere auch in Form einerAussendung
bzw.im Internet (inklusive sozialer Netzwerke,wie
z.B.Facebook,Instagram) zuveröffentlichenoder
als Arbeitsprobe vorzuzeigen.

23.
NebenabredenodervondiesenBedingungen ab-
weichende Vereinbarungenbedürfender Schrift-
form.Wird eine Bestimmung des Vertrages oder
dieser Vertragsbedingungen unwirksam,berührt
dies nichtdieWirksamkeitderübrigenBedingun-
gen und des Vertrages.Anstelle einer unwirksa-
menBestimmung giltdasjenige alsvereinbart,was
demangestrebten Zweckmöglichstnahe kommt.
Entsprechendes gilt fürdie Ausfüllungvon Ver-
tragslücken.
ErfüllungsortundGerichtsstand ist,soweit gesetz-
lich zulässig,der Geschäftssitz des Künstlers.Es
giltdas Recht der BundesrepublikDeutschland.
Auch bei imAusland erbrachten Tätigkeitengilt
deutsches Recht als vereinbart.
Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts,Wiener-
übereinkommen über Verträge über den inter-
nationalen Warenverkauf vom11.April1980CISG,
finden keineAnwendung.
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